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An die Schulgemeinschaft 
der IGS Burgwedel 

 
 
 

Information an die Schulgemeinschaft im September Nr. 1 

Neuregelungen zum Umgang mit dem Corona-Virus 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

vom Kultusministerium haben wir Anpassungen der Hygiene-Schutzmaßnahmen im Umgang mit dem Corona-
Virus erhalten. Im Folgenden weise ich Sie / euch auch die wichtigsten Punkte hin und bitte um Kenntnisnahme. 
 

Rahmenlage / Hygiene-Schutzmaßnahmen 

• Folgende Regeln der Eltern- und Schülerinformation im August Nr. 1 haben nach wie vor Bestand, werden 
der Vollständigkeit halber jedoch erneut kurz aufgelistet. Änderungen/Neuerungen sind farbig 
hervorgehoben. 

o Abstandsgebot; 
o Maskenpflicht im Schulgebäude; 

Ausnahmen: 
▪ Auf dem Schulgelände herrscht keine Maskenpflicht. 
▪ Während des Schreibens von Abschlussarbeiten sowie Klassenarbeiten, wenn der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.  
▪ Maskenpausen,  
▪ Härtefallregelungen. 

o Selbsttestungen, 3-mal wöchentlich (Mo, Mi und Fr); 
▪ Sollten die Schüler aufgrund von Erkrankungen / anderen Gründen weniger als drei Tage 

präsent in der Schule sein, wird an jedem Präsenztag ein Laientest durchgeführt und das 
Negativ-Ergebnis vorgelegt. 

▪ Nach den Herbstferien führen die Schüler in der ersten Woche täglich einen Laientest 
zuhause durch (vgl. Vorgehen nach den Sommerferien).  

Ausnahme:  
▪ Vollständig geimpfte / genese Schüler (Nachweis muss dem Sekretariat vorliegen). 

o 3-G-Regel für Besucher / Eltern / Erziehungsberechtigte. 
 

Härtefallanträge 

• Für alle folgenden Härtefallanträge ist ein gültiges Attest / gültige Bescheinigung (max. 6 

Monate) nötig. 

o Befreiung von der Maskenpflicht: 

▪ Aufgrund von körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung, oder  

▪ aufgrund von etwaiger Vorerkrankungen. 

o Befreiung vom Präsenzunterricht, wenn: 

▪ vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine 

Infektionsschutzmaßnahme an der Schule verhängt wurde (für die Dauer der 

Maßnahme), oder  

▪ die Schüler die Schuljahrgänge 5-6 besuchen, oder 

▪ sie einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den 

Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperlich und motorische 

Entwicklung oder Hören und Sehen aufweisen, oder 
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▪ sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, oder 

▪ sie mit einer Risikoperson im gleichen Haushalt leben und trotz Impfung oder 

aufgrund einer Nicht-Impfung von einem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs auszugehen ist. 

→ Antragsformular: LINK 
 

Testverweigerer 

• Schüler, die die Durchführung eines Laientests „verweigern“, ohne dass ein medizinischer Grund 

vorliegt, haben Zutrittsverbot auf dem Schulgelände sowie im Schulgebäude. 

Ausnahme:  

o Teilnahme an Abschlussprüfungen sowie Klassenarbeiten. Ohne den Nachweis eines 

Negativ-Ergebnisses ist nach dem Ablauf der Prüfungszeit das Schulgelände umgehend zu 

verlassen. 

• Eine Versorgung mit Unterrichts-/Lernstoff ist seitens der Schule sicherzustellen. 

• Nicht-begründete Abwesenheit vom Unterricht stellt eine Verletzung der Schulpflicht dar und 

kann mit Erziehungsmitteln oder Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. 

• Die entstehenden Fehlzeiten werden als „unentschuldigt“ auf dem LEB / Zeugnis vermerkt. 
 

Rahmenhygieneplan 

• Auf unserer Homepage finden Sie / findet ihr den aktualisierten Rahmenhygieneplan zur 

Kenntnisnahme.  

 

Schulfahrten 

• Im Kalenderjahr 2021 finden aus Gründen des Infektionsschutzes keine Klassenfahrten mit 

Übernachtung statt. 

• Tagesausflüge und Exkursionen sind unter Einhaltung der bekannten Hygiene-Schutzmaßnahmen 

und nach Genehmigung der Schulleitung möglich. 
 

Ich bin mir sicher, dass wir erfolgreich durch die „kalte“ Jahreszeit kommen, wenn wir gemeinsam auf die 

Einhaltung der genannten Maßnahmen achten.  

Mit den besten Wünschen 

Ihr/ euer 
 
gez. 
Dr. M. G. Schinze-Gerber 
Gesamtschuldirektor 
 
 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/2e85f0c3a5c956e16e6afcab294ea2b6/2021-09-20_aktualisiert_Antrag_auf_Befreiung_vom_Pr_senzunterricht_im_H_rtefall.docx
https://www.igs-burgwedel.de/wp-content/uploads/2021/09/22.09.2021_Hygieneplan-Corona_IGS_fri_v25-.pdf

